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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1988

Norm

ASVG §292 Abs5

ASVG §292 Abs7

BSVG §140 Abs5

BSVG §140 Abs7

Rechtssatz

Erfolgt die Übertragung eines landwirtschaftlichen Betriebes zwischen Ehegatten, die im gemeinsamen Haushalt leben,

so hat eine Anrechnung des Pauschalbetrages gemäß § 140 Abs 5 und 7 BSVG bzw § 292 Abs 5 und 7 ASVG im

Verhältnis zwischen den Ehegatten zu unterbleiben. Das Pauschaleinkommen gemäß den zitierten Gesetzesstellen ist

nur beim übernehmenden Ehegatten zu berücksichtigen.
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